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Bericht und Beschlussempfehlung 
 
des Umwelt- und Agrarausschusses 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Wassergesetzes des Landes Schleswig-
Holstein (Landeswassergesetz) 

Gesetzentwurf der Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Ab-
geordneten des SSW 
Drucksache 18/3851 

 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf zur Änderung des Landeswassergesetzes durch 
Plenarbeschluss vom 17. Februar 2016 federführend an den Umwelt- und Agraraus-
schuss und beteiligt an den Wirtschaftsausschuss zur Beratung überwiesen. 

Der Umwelt- und Agrarausschuss hat den Gesetzentwurf in drei Sitzungen, zuletzt 
am 7. Juli 2016, beraten und empfiehlt dem Landtag im Einvernehmen mit dem be-
teiligen Wirtschaftsausschuss mit den Stimmen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
PIRATEN und SSW gegen die Stimmen von CDU und FDP, den Gesetzentwurf in der 
Fassung der rechten Spalte der nachstehenden Gegenüberstellung anzunehmen. Ände-
rungen gegenüber der Ursprungsvorlage sind durch Fettdruck kenntlich gemacht. 

 

 

 

 

 

Marlies Fritzen 
Stellv. Vorsitzende 
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Änderung des Wassergesetzes des Landes 
Schleswig-Holstein (Landeswassergesetz) 

 
 
 
 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 
 
Gesetzentwurf der Fraktionen von SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Abge-
ordneten des SSW: 

 Ausschussvorschlag: 

   
   

Änderung des Landeswasser-
gesetzes 

 
Änderung des Landeswasser-

gesetzes 

Das Landeswassergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. Februar 2008 
(GVOBl. Schl.-H. S. 91), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. Oktober 
2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 387), Ressortbe-
zeichnungen ersetzt durch Verordnung vom 
16. März 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 96), wird 
wie folgt geändert: 

 Das Landeswassergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 11. Februar 2008 
(GVOBl. Schl.-H. S. 91), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. Oktober 
2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 387), Ressortbe-
zeichnungen ersetzt durch Verordnung vom 
16. März 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 96), wird 
wie folgt geändert: 

   
  1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt 

geändert: 

  a. Die Angabe zu § 59 wird wie folgt 
gefasst: 

  „§ 59 Besondere Schutzvorschrif-
ten in Risikogebieten“ 

  b. Die Angabe zu § 69 wird wie folgt 
gefasst: 

  „§ 69 Unterhaltung von Deichen 
und sonstigen Hochwasser-
schutzanlagen“ 

   
1. Nach § 58 wird folgender § 59 eingeführt:  2.  unverändert 

„§ 59 
Besondere Schutzvorschriften 

in Risikogebieten 
(zu § 73 WHG) 

  

(1) Die Wasserbehörden haben im Rahmen 
ihrer Aufgabenwahrnehmung auf eine Be-
grenzung der Hochwasserrisiken in den Risi-
kogebieten gemäß § 73 Absatz 1 WHG hin-

  



Drucksache 18/4357 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 18. Wahlperiode 
 

 - 4 - 

zuwirken. 

(2) In Risikogebieten gemäß § 73 Absatz 1 
WHG können Baugenehmigungen nur im 
Einvernehmen mit der unteren Wasserbe-
hörde erteilt werden.“ 

  

   
  3.  In § 64 Absatz 6 wird folgender Satz 2 

angefügt: 

  „Als sonstige Hochwasserschutzan-
lagen gelten auch die zur Küstensi-
cherung im Sinne des § 63 Absatz 5 
auf dem Meeresboden oder dem 
Meeresstrand vorgenommenen Vor- 
und Aufspülungen und Aufschüttun-
gen einschließlich der hieraus land-
wärts der Uferlinie durch Wellen- oder 
Windeinfluss gebildeten Anhäufungen 
von Sand.“ 

   
  4. § 69 wird wie folgt geändert: 

  a) In der Überschrift zu § 69 werden 
nach dem Wort „Deichen“ die Wor-
te „und sonstigen Hochwasser-
schutzanlagen“ eingefügt. 

  b) Nach Absatz 3 wird folgender 
Absatz 4 angefügt: 

  „(4) Die Unterhaltung sonstiger 
Hochwasserschutzanlagen umfasst 
die Pflicht, die Anlage in ihrem Be-
stand insoweit zu erhalten, dass 
deren Sicherungsfunktion gewähr-
leistet wird. Zur Unterhaltung kann 
auch die Rückverlagerung der 
durch Wind und Wellen aus der 
sonstigen Hochwasserschutzanla-
ge in die nähere Umgebung aus-
getragenen Materialien gehören. 
§ 11 a des Landesnaturschutzge-
setzes findet keine Anwendung.“ 

   
2. § 77 Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fas-

sung: 
 5. § 77 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die Errichtung, Beseitigung oder wesent-
liche Änderung von Küstenschutzanlagen 
wie Lahnungen, Buhnen, Mauern, Deck-
werken, Sielen, Schleusen oder Dämmen 
und sonstigen Anlagen (wie Brücken, 
Treppen, Stege, Pfahlwerke, Zäune, 
Rohr- und Kabelleitungen oder Wege so-
wie Vorhaben zur Landgewinnung am 

 „(1) Die Errichtung, Beseitigung oder we-
sentliche Änderung von Küstenschutzan-
lagen wie Lahnungen, Buhnen, Mauern, 
Deckwerken, Sielen, Schleusen, Däm-
men, Vor- und Aufspülungen und 
Aufschüttungen von Sand zu 
Küstenschutzzwecken und sonstigen 
Anlagen (wie Brücken, Treppen, Stege, 
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Meer) an der Küste oder im Küstenge-
wässer bedürfen der Genehmigung der 
unteren Küstenschutzbehörde, soweit 
nachteilige Wirkungen insbesondere im 
Sinne von § 64 Absatz 13 nicht auszu-
schließen sind; dies gilt nicht für Schiff-
fahrtszeichen im Sinne des Bundeswas-
serstraßengesetzes.“ 

Pfahlwerke, Zäune, Rohr- und Kabellei-
tungen oder Wege sowie Vorhaben zur 
Landgewinnung am Meer) an der Küste 
oder im Küstengewässer bedürfen der 
Genehmigung der unteren Küstenschutz-
behörde, soweit nachteilige Wirkungen 
insbesondere im Sinne von § 64 Ab-
satz 13 nicht auszuschließen sind; dies 
gilt nicht für Schifffahrtszeichen im Sinne 
des Bundeswasserstraßengesetzes. 
§ 11a des Landesnaturschutzgesetzes 
findet keine Anwendung. Die Ge-
nehmigung kann für Vorhaben nach 
Satz 1, für die nach Anlage 1 des Lan-
des-UVP-Gesetzes eine Verpflichtung 
zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung besteht, nur in 
einem Verfahren erteilt werden, das 
den Anforderungen des Landes-UVP-
Gesetzes entspricht. Die Genehmi-
gung ist zu versagen, wenn von An-
lagen nach Satz 1 und den Vorhaben 
zur Landgewinnung am Meer eine Be-
einträchtigung des Wohls der Allge-
meinheit, insbesondere der Belange 
des Küstenschutzes oder der öffentli-
chen Sicherheit zu erwarten ist, die 
nicht durch Auflagen verhütet oder 
ausgeglichen werden kann. Genehmi-
gungspflichten anderer Rechtsvor-
schriften bleiben unberührt.“ 

   
   
3. § 80 wird wie folgt geändert:  6. § 80 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:  a)  unverändert 

„(1) Bauliche Anlagen dürfen    
1. in einer Entfernung bis zu 50 m 

landwärts vom Fußpunkt der In-
nenböschung von Landesschutz-
deichen und bis zu 25 m vom 
Fußpunkt der Innenböschung von 
Regionaldeichen, 

  

2. im Deichvorland,   
3. in einer Entfernung bis zu 150 m 

landwärts von der oberen Bö-
schungskante eines Steilufers o-
der vom seewärtigen Fußpunkt 
einer Düne oder eines Strandwal-
les, 

  

4. in den Risikogebieten gemäß § 73 
Absatz 1 WHG 
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nicht errichtet oder wesentlich geän-
dert werden. 

  

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  b)  unverändert 

aa) Nummern 4 und 5 erhalten fol-
gende Fassung: 

  

„4. für bauliche Anlagen, die auf-
grund eines bei Inkrafttreten 
dieses Gesetzes rechtsver-
bindlichen Bebauungsplanes 
errichtet oder wesentlich ge-
ändert werden oder für die in 
den Fällen des Absatz 1 
Nummer 3 und 4 im Bereich 
von im Zusammenhang be-
bauten Ortsteilen (§ 34 
BauGB) bei Inkrafttreten die-
ses Gesetzes ein Anspruch 
auf Bebauung besteht,  

  

5. für bauliche Anlagen, die auf-
grund eines rechtsverbindli-
chen Bebauungsplanes, der 
die zur Gewährleistung der Si-
cherheit der Wohn- und Ar-
beitsbevölkerung erforderli-
chen Hochwasserschutzmaß-
nahmen in öffentlich-recht-
licher Trägerschaft festsetzt 
und dem die untere Küsten-
schutzbehörde ausdrücklich 
zugestimmt hat, errichtet oder 
wesentlich geändert werden 
und“ 

  

   
bb) Nach Nummer 5 wird folgende 

Nummer 6 angefügt: 
  

„6. für Risikogebiete gemäß § 73 
Absatz 1 WHG, die durch 
Landesschutzdeiche im Sinne 
von § 64 Absatz 2 Nummer 1 
oder durch Schutzanlagen mit 
einem den Landesschutzdei-
chen vergleichbaren ausrei-
chenden Schutzstandard ge-
schützt werden oder wenn die 
zur ausreichenden Minderung 
der Hochwasserrisiken erfor-
derlichen Maßnahmen mit 
Herstellung der baulichen An-
lage durchgeführt werden.“ 

  

c) In Absatz 3 wird folgender Satz 3 an-
gefügt: 

 c) In Absatz 3 wird folgender Satz 3 an-
gefügt: 
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„Liegt für das Vorhaben nach den 
baurechtlichen oder anderen Vor-
schriften nach Satz 2 kein Genehmi-
gungserfordernis vor, erteilt die Küs-
tenschutzbehörde die Genehmigung.“ 

 „Liegt für das Vorhaben nach den 
baurechtlichen oder anderen Vor-
schriften nach Satz 2 kein Genehmi-
gungserfordernis vor, entscheidet die 
Küstenschutzbehörde über die Ge-
nehmigung nach Satz 1.“ 

   
4. § 108 Absatz 3 erhält folgende Fassung:  7.  unverändert 

„(3) Im Übrigen sind die unteren Küsten-
schutzbehörden zuständig. Dies gilt auch 
für die Durchführung der Aufsicht (§§ 83 
bis 85), der Gefahrenabwehr (§ 110) und 
der gewässerkundlichen Messanlagen 
(§ 101). Die untere Küstenschutzbehörde 
ist außerdem als untere Wasserbehörde 
zuständig 

  

1. für die Gefahrenabwehr, insbesonde-
re bei Schadstoffunfällen und der Be-
kämpfung von Meeresverschmutzun-
gen, für die Küstengewässer, See-
schifffahrtsstraßen, Landeshäfen und 
Außentiefs im Sinne von § 3 Absatz 1 
Nummer 1 Buchstabe e, 

  

2. für Maßnahmen des Hochwasser-
schutzes an der Elbe (einschließlich 
des Teilabschnittes des Elbe-Lübeck-
Kanals bis zur Schleuse Lauenburg 
und der Delvenau/Stecknitz bis zur 
Palmschleuse) bis zur Landesgrenze 
zu Mecklenburg-Vorpommern. 

  

Über eine Benutzung der in Satz 3 Num-
mer 1 genannten Gewässer im Rahmen 
der Gefahrenabwehr gemäß § 8 Absatz 2 
WHG ist die untere Küstenschutzbehörde 
als untere Wasserbehörde unverzüglich 
zu unterrichten. Übungen und Erprobun-
gen im Sinne von § 8 Absatz 3 WHG sind 
ihr rechtzeitig vorher anzuzeigen.“ 

  

   
5. In § 150 wird folgender neuer Absatz 4 

angefügt: 
 8. In § 150 wird folgender neuer Absatz 4 

angefügt: 

„§ 80 Absatz 1 Nummer 1, 2. Fall, Num-
mer 3 und 4 gelten nicht für Flächen, für 
die in einem am XXXXXXXX [Inkrafttreten 
dieses Gesetzes] rechtswirksamen Flä-
chennutzungsplan eine Bebauung vorge-
sehen ist oder dessen bisher vorgesehe-
ne Bebauung umgewidmet werden soll, 
und wenn bei den Bauvorhaben die 
Schutzvorkehrungen aus § 80 Absatz 6 
eingehalten werden. Satz 1 tritt am 
XXXXXXXX [5 Jahre nach Inkrafttreten 

 „§ 80 Absatz 1 Nummer 1, 2. Fall, Num-
mer 3 und 4 gelten nicht für Flächen, für 
die in einem am XXXXXXXX [Inkrafttreten 
dieses Gesetzes] rechtswirksamen Flä-
chennutzungsplan eine Bebauung vorge-
sehen ist oder dessen bisher vorgesehe-
ne Bebauung umgewidmet werden soll, 
und wenn bei den Bauvorhaben die 
Schutzvorkehrungen aus § 80 Absatz 6 
Nummer 2 eingehalten werden. Satz 1 
tritt am XXXXXXXX [5 Jahre nach Inkraft-
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dieses Gesetzes] außer Kraft.“ treten dieses Gesetzes] außer Kraft.“ 

   

  
Artikel 2 

Inkrafttreten 

  Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner 
Verkündung in Kraft. 

 


